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Mit den Werbeverboten wird eine neue
Art von Meinungsverboten gesellschaftsfähig.

ten und ungesunden Esswaren? Es liegen
ferner Vorschläge auf dem Tisch, sexisti­
sche Werbung zu verbieten.

Ist nicht auch die Politik etwas Gefähr­
liches? Ist nicht auch die Werbung für
Parteien zu verbieten? Tatsächlich ist sie
an Radio und Fernsehen verboten, was
der Schweiz aber durch den Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte eine Rü­
ge eingebracht hat.

Man mag die Beschränkung der Wer­
bung für gesundheitsschädigende Pro­
dukte als Sieg einer rationalen Gesund­
heitspolitik feiern. Die Welle der Werbe­
verbote könnte allerdings ein unheilvol­
ler gesellschaftspolitischer Vorbote sein:
Nicht nur Genussmittel, auch Werbever­
bote machen süchtig. Wieso sollte man,
wenn schon Werbemeinungen gefährlich
sind, nicht auch abwegige politische Mei­
nungen verbieten? Anfänge dazu sind mit
der Diskriminierungs- und Rassismus­
strafnorm gemacht. Wie beim Rauchen ist
eine vernünftige Begründung dafür vor­
handen. Nicht bedacht wird dabei, dass
sich staatliche Zensur mit «vernünftigen»
Gründen auf jede Meinung erstrecken
kann und sich für politische Manipula­
tion geradezu anbietet - denn politische
Macht beruht auf Meinung. e

Diese ist von der Political zur Advertising
Correctness vorgestossen: Korrektheit in
der Werbung zum Schutz der Konsumen­
ten. Natürlich ist die Gesundheitsvorsor­
ge ein Grund, eine staatliche Werbekam­
pagne gegen das Rauchen durchzufüh­
ren (www.rauchenschadet.ch). Der Bund
schreibt ferner den Produzenten der Rau­
cherwaren in der Tabakverordnung eine
Litanei von WarIihinweisen vor wie «Rau­
chen ist tödlich» oder «Rauchen kann zu
Durchblutungsstörungen führen und ver­
ursacht Impotenz». Dazu kommen die zu­
nehmenden Rauchverbote in öffentlichen
Gebäuden und an Arbeitsplätzen. Ist das
nicht alles vernünftig und sinnvoll?

Ein Genfer Staatsrechtsprofessor hatte
für International Tobacco ein Gutachten
verfasst, das die Verfassungsmässigkeit ei­
ner Genfer Raucherbeschränkungs-Initia­
tive in Zweifel zog. Auch vor dieser Mei-

nung musste natürlich gewarnt werden.
Der Rektor der Uni Genfdistanzierte sich
am Schluss des Gutachtens davon, indem
er festhielt, dass die Professoren keine Gel­
der der'Tabakindustrie annehmen dürften
und das Gutachten auf privater Basis ver­
fasst worden sei.War das eine Fernwirkung
der Warnaufdrucke auf den Zigaretten­
packungen? So gefährlich kann Rauchen
sein. So gefährlich können Rechtsauffas­
sungen über Rauchverbote sein.

Auch Alkohol ist gefährlich, und auch
hier lässt sich die entsprechende Entwick­
lung feststellen. Und wie steht es mit fet-

ensur kehrt durch
intertür zurück

Die
die

er schottische Philosoph David Hume
(1711-1776) fragte nach der Ursache
dafür, dass in der Demokratie die vie­

len von den wenigen so leicht regiert wer­
den können. Seine Antwort war ebenso
einfach wie überzeugend:Jede Regierung
gründet allein auf Meinung. Öffentliche
Meinung ist Macht. Natürlich sind die Zei­
ten vorbei, wo die Regierung durch Mei­
nungsverbote und Zensur sich diese Macht
sichern konnte. Aber heute ist eine neue
Artvon Meinungsverbot gesellschaftsfähig
geworden: die Werbeverbote.

Werbung für Genussmittel wie Tabak
und Alkohol wird zunehmend einge­
schränkt. Offensichtlich hat die öffentli­
che Meinung geändert. Das Schweizer
Volk hatte 1979 die Guttempler-Initiative
für ein Verbot der Suchtmittelreklame und
1993 die Doppelinitiative für Werbever­
bote von Alkohol und Tabak verworfen.
Es folgte der Meinung des Bundesrats, der
1979 fand, ein Werbeverbot habe keinen
Einfluss auf den Absatz, und 1993 - schon
schwächer - die Auffassung vertrat, ge­
sundheitspolitisch genügten Präventions­
massnahmen und ein Verbot sei unver­
hältnismässig,

Mittlerweile hat der Wind gedreht. Die
Kantone beginnen, das Rauchen in öffent­
lichen Räumen zu verbieten und die Wer­
bung für Tabak zu beschränken. Eine ei­
gentliche Verbotswelle ist ins Rollen ge­
kommen. Dass sich einige Kantone noch
gegenteilig entschieden haben, bestätigt
bloss die Regel.

Meinungen sind offensichtlich gefähr­
lich. Zurzeit sind die Meinung, dass Rau­
chen angenehm und ein Lebensgenuss sei,
und die geschäftlichen Interessen der Ta­
bakindustrie im Visier der Öffentlichkeit.
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